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Erstkommunionkinder 2023 in Hartheim

Mögest du dich Gott immer so nahe fühlen wie heute. 

Mögest du darauf bauen, 

dass Gott dich sanft an der Hand führt 

und dir den Weg zeigt. 

Mögest du dich darauf verlassen, 

dass Gott auf jedes deiner Gebete eine Antwort hat. 

Mögest du Gottes Segen 

und Gottes Liebe in deinem Leben spüren. 

 
(Irischer Segenswunsch)

Erstkommunionkinder 2023 in Feldkirch 

Konfi rmation 2023 in Mengen

Liebe Kommunionkinder, 
liebe Konfi rmanden, 
nach langer Vorbereitungszeit konntet ihr vor wenigen 
Tagen Euren großen Tag feiern. Während die Erstkommu-
nion am 22.04.2023 mit 12 Kindern in Feldkirch und am 
23.04.2023 mit 9 Kindern in Hartheim stattfand, war die 
Konfi rmation eine Woche später am 30.04.2023 mit 16 Ju-
gendlichen (davon 9 aus unserer Gemeinde) in Mengen 
terminiert. Bei diesen besonderen Gottesdiensten habt 
Ihr liebe Kinder und Jugendliche öff entlich Euren Glauben 
bekräftigt und seid in das kirchliche Leben eingetreten. 

Im Namen der Gemeinde Hartheim am Rhein möchte ich 
Euch recht herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren und 
wünsche Euch für die Zukunft alles Gute, Zufriedenheit, 
Freude sowie Mut und natürlich Gottes Segen. 

Mit den besten Wünschen

Euer Stefan Ostermaier
Bürgermeister

Erstkommunion und Konfirmation 2023
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Fälligkeit von Steuern  
Wir weisen darauf hin, dass am 15.05.2023 die Quartalsraten für 
die Grund- und die Gewerbesteuer fällig werden. 

Sollten die fälligen Steuerbeträge bis zu diesem Termin nicht auf 
eines der unten aufgeführten Konten der Gemeindekasse ein-
gegangen sein, müssen wir die gesetzlichen Säumniszuschläge 
und Mahngebühren erheben. Bitte bezahlen Sie bargeldlos auf 
eines unserer Konten oder erteilen Sie uns eine Abbuchungs-
ermächtigung. Bei den Teilnehmern am Abbuchungsverfahren 
werden wir die fälligen Beträge in den nächsten Tagen von den 
entsprechenden Konten abbuchen. Bei Überweisung auf unser 
Konto geben Sie bitte das vollständige Buchungszeichen an.
 
Unsere Konten: 
Sparkasse Staufen-Breisach
IBAN: DE78 6805 2328 0009 0003 40; BIC: SOLADES1STF 

Volksbank Breisgau Markgräflerland   
    
IBAN: DE17 6806 1505 0000 6854 53; BIC: GENODE61IHR

Apotheken-Plan vom 11.05. 
bis 18.05.2023

11.05.2023
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen

12.05.2023
Linden-Apotheke, Buggingen
Tuniberg-Apotheke, Munzingen 

13.05.2023
Breisgau-Apotheke, Kirchhofen
Flora-Apotheke, Müllheim

14.05.2023
Schwarzwald-Apotheke, Bad Krozingen

15.05.2023
Faust-Apotheke, Staufen
Apotheke am Schillerplatz, Müllheim

16.05.2023
Bad-Apotheke Krozingen, Bad Krozingen

17.05.2023
St. Trudpert-Apotheke, Münstertal
Werder-Apotheke, Müllheim

18.05.2023
Stadt-Apotheke, Staufen

 AKTUELLES AUS DEM RATHAUS

Die Gemeinde Hartheim am Rhein plant im September 
2023 die Eröffnung des neuen Naturkindergartens „Rhein-
wald-Trolle“ in Hartheim. Mit dem neuen Naturkindergarten 
möchten wir unser Angebot in der Kinderbetreuung um 
eine interessante Alternative erweitern. Aus diesem Grund 
laden wir Sie ganz herzlich zu unserem Infoabend am 
  

17.Mai 2023 um 19:30 Uhr 
in die Seltenbachhalle nach Feldkirch  

  
ein. Wir möchten Ihnen die Planungen und das Konzept zu 
unserem neuen Naturkindergarten vorstellen und stehen 
Ihnen für Ihre Fragen zu Verfügung. Eine Anmeldung zum 
Infoabend ist nicht erforderlich. Wir freuen uns auf hoffent-
lich viele interessierte Eltern. 
  
Ihr Stefan Ostermaier 
Bürgermeister

INFOABEND ZUM  
NATURKINDERGARTEN  

AM 17. MAI 2023

Gemeinde sucht weiterhin Wohnraum zur Un-
terbringung von Flüchtlingen
Im Jahr 2022 hat Deutschland ca. 1.2 Mio. Schutzsuchende aufge-
nommen, die meisten davon aus der Ukraine.

Viele Personen konnten direkt in Wohnungen oder kommunale Un-
terkünfte vermittelt werden und mussten nicht monatelang in den 
Landeserstaufnahmestellen oder in Unterkünften des Landkreises 
wohnen. Auch die Gemeinde Hartheim konnte im vergangenen Jahr 
einige neue Wohnungen anmieten und deshalb so viele Flüchtlinge 
wie noch nie aufnehmen.

Aktuell wohnen 44 Ukrainer und 20 Flüchtlinge aus anderen Ländern 
in der von der Gemeinde verantworteten Anschlussunterbringung.

Trotz dieser bemerkenswerten Leistung müssen wir für das letzte 
Jahr das Fazit ziehen, dass unsere Aufnahmequote nur gerade so er-
füllt und keine Verpflichtungen in das Jahr 2023 übertragen wurde.

Jetzt stehen allerdings die Zuweisungen vom Landratsamt an. Ins-
besondere werden die Ukrainer an die Gemeinden verteilt, die im 
letzten Jahr nicht vor Ort Zuflucht gefunden haben, sondern über 
die Landeserstaufnahmestelle Freiburg registriert wurden. Wir rech-
nen mit über 50 Personen, sodass wir erneut Wohnraum für zahlrei-
che Personen beschaffen müssen. Zusätzlich kommt die Pflicht der 
Gemeinde, obdachlos gewordene Personen jederzeit unterbringen 
zu können.

Die Gemeinde sucht deshalb dringend nach Möglichkeiten, Wohn-
raum für Einzelpersonen oder Familien anzumieten. Wir bieten eine 
faire und vor allem sichere Mietzahlung, Überwachung der Wohnun-
gen durch unseren Bauhof und  auch die Möglichkeit, wenn nötig 
Personen kurzfristig umzuquartieren.

Wenn Sie an einer Vermietung (auch für einen befristeten Zeitraum) 
interessiert sind, dann wenden Sie sich bitte an Herrn Waldmann 
(Tel. 07633/910512 bzw. waldmann@hartheim.de).

Vielen Dank!

FREITAGSMARKT

Freitagsmarkt in Hartheim
Auch in dieser Woche findet unser Freitags-
markt ab 15:30 Uhr auf dem Rathausplatz 
statt.
 
Wir freuen uns auf

•  die Metzgerei Widmann mit Wurst, Pommes, Bier und 
alkoholfreien Getränken und

•  die Kleine Auszeit von Michaela Sprich mit Kaffee, Kuchen, 
Eis, Wein, Sekt und dem "Friday-Cocktail"

Starten Sie gemeinschaftlich und in geselliger Atmosphäre 
ins Wochenende.
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Kommunale Geschwindigkeitsmessungen 
durch den Landkreis – Laseranlage
Folgende Geschwindigkeitsmessung wurde vom Landkreis 
durchgeführt: 

Datum: 28.03.2023

Zul. Höchstgeschwindigkeit: 50

Messpunkt: Max-Immelmann-Allee

Einsatzzeit: 6.24 – 11.15 Uhr

Gemessene Fahrzeuge: 517

Beanstandungen: 23

Höchstgeschwindigkeit: 77

Datum: 04.04.2023

Zul. Höchstgeschwindigkeit: 30

Messpunkt: Hauptstraße

Einsatzzeit: 5.19 – 11.15 Uhr

Gemessene Fahrzeuge: 456

Beanstandungen: 60

Höchstgeschwindigkeit: 57

Eine differenzierte Aufschlüsselung der gemessenen Geschwindig-
keiten ist aus technischen Gründen leider nicht möglich. 

UNSERE JUBILARE

Herzlichen Glückwunsch am
• 13.05.  zum 90. Geb. von Frau Edith Helena Mathilde Melies

sowie allen nicht genannten Jubilaren und wünschen alles Gute, 
beste Gesundheit und Wohlergehen.

ABFALLTERMINE

Nächste Leerungen 
Gelber Sack 12.05.2023
Biomüll  15.05.2023

 
Telefonnummern d. TREA Breisgau i. Gewerbepark Breisgau 
Für Kontakte bezüglich Öffnungszeiten, Anlieferungen und Abfall-
wirtschaft (besetzt: Mo - Fr von 7:00 - 18:00 Uhr)  07634/5079-122
Verwaltung, Veranstaltungen und Besichtigungen 07634/5079-0 
(besetzt: Mo - Fr von 8:00 - 16:30 Uhr) 
Notfällen (24 Std. besetzt)  07634/5079-222
Fax- Nummer: 07634/5079-135 
E-Mail-Adresse: breisgau@eew-energyfromwaste.com 

RAZ Breisgau 
Anlieferungszeiten für private Haushalte/Sperrmüllanlieferung: 
Montag und Dienstag:  09.00 bis 15.00 Uhr 
Donnerstag und Freitag:  12.00 bis 18.00 Uhr 
Samstag:   08.00 bis 12.00 Uhr 
Gebührenfrei angenommen werden alle klassischen Wertstoffe wie 
Schrott, Papier und Kartonage, Elektroschrott, Kork, DVD und CD, 
Flaschenglas, Grünschnitt sowie Sperrmüll mit Sperrmüllkarte. 
Adresse: RAZ Breisgau (Gewerbepark Breisgau) Ehrenkirchener 
Straße 3, 79427 Eschbach, Tel. 07634/6949385, E-Mail: alb@lkbh.de 
Servicetelefon der ALB: 0761-2187-9707 

Die Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-Hochschwarz-
wald informiert: 
Müllsackverkaufsstellen in Hartheim 
Derzeit kann die Bevölkerung von Hartheim in folgenden Verkaufs-
stellen die landkreiseinheitlichen Restmüllsäcke zum Preis von 5,00 
EUR erwerben:   

Hartheim   -  Tankstelle Sedelmeier, Vogesenstr. 25 
   - Metzgerei Widmann, Rheinstraße 22   

Bremgarten - Getränkelädele „Zum Durstlöscher“, 
     St. Stephanusstraße 2   
  
Bei eventuellen Fragen wenden Sie sich bitte an: 
ALB, Tel. 0761/2187-9707

RENTENVERSICHERUNG
Sprechstunden der

Rentenberatung im Rathaus
Die Sprechstunden finden jeweils am 1. Mittwoch im Monat bei Frau
Schmidt im Erdgeschoss Zimmer 5 des Rathauses statt.

Bitte beachten Sie, dass eine Rentenberatung nur nach telefonischer

Terminvereinbarung im Sekretariat Tel: 07633/9105-0 möglich ist.

Aufgrund der hohen Nachfrage liegt die momentane Wartezeit für 
einen Termin bei ca. 3 Monaten.

Zum Sprechtag bringen Sie bitte alle Versicherungsunterlagen der
Deutschen Rentenversicherung, Personalausweis, Steuer-Identifika-
tionsnummer, Bankverbindung (IBAN + BIC) und den Krankenkas-
senausweis mit

Werte unseres Wassers
(Weitere Daten finden sie auf unserer Homepage)

Härtegrad *dH
Härtebereich  
(Waschmittel)

Nitratgehalt mg/l

12,6 2,25 / mittel 21,9

 AMTLICHE NACHRICHTEN

Einladung
zur öffentlichen Sitzung des Ausschusses Gewerbepark Breisgau
am 16.05.2023 um 16:30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in 
Hartheim am Rhein    
 
Öffentliche Tagesordnung   
1. Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Verbandsver-

sammlung vom 15.11.2022  
2. Wahl der/des Verbandsvorsitzenden sowie teilweise der Stell-

vertreter  
3. Jahresrechnung 2020 des Zweckverbandes Gewerbepark 

Breisgau mit den Eigen-betrieben Abwasserbeseitigung und 
Wasserversorgung  

4. Änderung der Entgeltordnung für den Sonderlandeplatz 
Bremgarten; hier: Einführung der neuen Lärmkategorie C für 
Luftfahrzeuge ohne Lärmzeugnis  

5. 1. Änderung des Bebauungsplans IVa "TREA Breisgau"
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a)  Beschluss über die Änderung des Bebauungsplans
b)  Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung
c)  Beschluss zur Durchführung der Offenlage für den Fall, 

dass sich aus der frühzeitigen Beteiligung keine wesentli-
chen Änderungen ergeben  

6. Änderung von Bebauungsplänen und örtlichen Bauvorschrif-
ten zur Vereinheitlichung von Bebauungsvorschriften sowie 
teilweise Änderung der zeichnerischen Teile
a)  Beschlussfassung über die während der frühzeitigen 

Beteiligung und während der Offenlage eingegangen 
Stellungnahmen 

b)  Satzungsbeschlüsse  
7. 4. Änderung des Bebauungsplans VI "Belchenblick" im ver-

einfachten Verfahren nach § 13 BauGB - hier: ergänzendes 
Verfahren nach § 214 Abs. 4 BauGB
a)  Beschluss zur (erneuten) Durchführung der Öffentlich-

keitsbeteiligung
b)  Beschluss zur (erneuten) Durchführung der Behördenbe-

teiligung  
8. Leistungsentgelt nach § 18 TVÖD für die Beschäftigten des 

Zweckverbandes Gewerbepark Breisgau  
9. Beratung und Beschlussfassung über eine Sonderausschüt-

tung an die Verbands-mitglieder für das Jahr 2023  
10. Bericht über die jährliche Entwicklung der Geldanlagen  
11. Bekanntgaben und Aktuelles  
 
Hartheim am Rhein, den 11.05.2023 

gez. Stefan Ostermaier
Bürgermeister 
 
Die Bevölkerung ist herzlich zur Sitzung eingeladen! 
Die Vorlagen zur Sitzung können über das Ratsinformationssys-
tem der Gemeinde Hartheim heruntergeladen werden: 
https://hartheim.ris-portal.de

 LANDRATSAMT BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Öffentliche Bekanntmachung

Flurbereinigung Breisach/ 
Vogtsburg-Burkheim (IRP)
Vorläufige Anordnung Nr. 7 vom 27.04.2023 
1. Besitzentzug
 Zur Bereitstellung von Flächen für die Errichtung des Rück-

halteraums Breisach/Burkheim wird vom Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald – untere Flurbereinigungsbehör-
de – aufgrund vom Antrag des Regierungspräsidiums Freiburg 
vom 28.03.2023 nach § 88 Nr. 3 in Verbindung mit § 36 Abs. 
1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 
16.3.1976 (BGBl. I S. 546) im Flurbereinigungsverfahren Brei-
sach/Vogtsburg-Burkheim (IRP) folgendes angeordnet:

 Den Beteiligten (Eigentümern, Pächtern und sonstigen Berech-
tigten) werden zum 

 22.05.2023 
 Besitz und Nutzung der Grundstücksflächen vorübergehend 

für die Dauer der Maßnahme bzw. dauerhaft entzogen, die in 
den Besitzregelungskarten Nr. 1 und 2 vom 19.04.2023 in ro-
ter (dauerhaft), grüner (vorübergehend) und gelber (dingliche 
Sicherung) Farbe bezeichnet sind. Die Besitzregelungskarten 
Nr. 1 und 2 (Anlage 1) sowie das Verzeichnis der in Anspruch 
genommenen Flächen (Anlage 2) sind Bestandteil dieser vor-
läufigen Anordnung.

2. Besitzzuweisung
 Das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Regie-

rungspräsidium Freiburg (Unternehmensträger), wird ab
22.05.2023

 für den oben genannten Zweck in den Besitz der nach Nr. 1 
entzogenen Flächen eingewiesen. Das Besitzrecht erstreckt 
sich auch auf die vom Unternehmensträger zur Umsetzung des 
Unternehmens Beauftragten.

3. Flächenrückgabe
 Die in den unter 1 genannten Karten in gelber Farbe (dingliche 

Sicherung) dargestellten Flächen werden den Beteiligten zum 
Zeitpunkt der vorläufigen Besitzeinweisung wieder zur Nut-
zung zurückgegeben.

 Die in den unter 1 genannten Karten in grüner Farbe (vorü-
bergehende Inanspruchnahme) dargestellten Flächen werden 
den Beteiligten nach Fertigstellung der betroffenen Maßnah-
men wieder zur Nutzung zurückgegeben. Der Zeitpunkt der 
Rückgabe wird den Beteiligten gesondert mitgeteilt.

4. Auflagen
 Die vorläufige Anordnung ergeht nach § 88 Nr. 3 FlurbG mit 

folgenden Auflagen:
• Der Unternehmensträger hat sicherzustellen, dass die 

Nutzung der den Beteiligten verbleibenden Flächen 
durch die Bauarbeiten nicht unterbrochen wird. Hierzu 
hat der Unternehmensträger die vorhandenen Wege in 
befahrbarem Zustand zu erhalten.

• Der Unternehmensträger hat dafür Sorge zu tragen, dass 
vorübergehend in Anspruch genommene landwirtschaft-
liche Flächen vor deren Rückgabe durch ordnungsge-
mäße Rekultivierung wieder in einen bewirtschaftbaren 
Zustand gebracht werden.

• Der Unternehmensträger hat der Flurbereinigungsbehör-
de zeitnah mitzuteilen, wenn nur vorübergehend besitz-
entzogene Flächen wieder dauerhaft bewirtschaftet wer-
den können.

5. Geldentschädigungen für Aufwuchs- und Nutzungsent-
schädigungen
a) Aufwuchsentschädigung
 Für die unter Nr. 1 bezeichneten Flächen wird in den Fäl-

len, in denen bereits vor dem Besitzentzug angelegter 
Aufwuchs nicht mehr geerntet werden kann, eine Ent-
schädigung gezahlt. Als Berechnungsgrundlage wird für 
die bei der Grundstücksinanspruchnahme vorhandenen 
Kulturen eine sachverständige Auskunft der Landwirt-
schaftsbehörde bestimmt. 

b) Nutzungsentschädigung
 Für in Anspruch genommene Flächen (siehe Nr. 1) wird - 

außer in den Jahren, in denen Aufwuchsentschädigung 
(siehe Nr. 5a) gezahlt wird - jährlich eine Nutzungsentschä-
digung gezahlt, soweit nicht Ersatzland zur Verfügung 
gestellt oder zumutbares Ersatzland angepachtet werden 
kann. Die Nutzungsentschädigung wird längstens bis zur 
vorläufigen Besitzeinweisung nach § 65 FlurbG gezahlt.

 Die Festlegung der Nutzungsentschädigung erfolgt nach 
den Grundsätzen der Verwaltungsvorschrift des Ministeri-
ums für Ernährung und Ländlichen Raum über Nutzungs-
entschädigungen in Unternehmensflurbereinigungen 
vom 29.12.2004 (GABl. 2005 S. 41) zuletzt geändert zum 
31.12.2018.

c) Berechtigte
 Aufwuchs- und Nutzungsentschädigung nach Ziffer 5 er-

halten:
• die Eigentümer der in Anspruch genommenen Flä-

chen, wenn sie diese selbst bewirtschaften,
oder

• die Pächter, nachdem sie das bestehende Pachtver-
hältnis dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarz-
wald– untere Flurbereinigungsbehörde – angemel-
det und entweder durch Vorlage des Pachtvertrags 
oder bei mündlichem Pachtvertrag durch Bestäti-
gung des Verpächters nachgewiesen haben. Beste-
hende Pachtverträge werden durch diese Regelung 
nicht berührt. Die Pächter haben deshalb den ver-
einbarten Pachtzins weiterhin an die Verpächter zu 
entrichten.
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d) Festsetzung
 Die Höhe der Geldentschädigungen für Aufwuchs- und 

Nutzungsentschädigungen werden durch gesonderten 
Beschluss festgesetzt.

6. Rechtsbehelfsbelehrung
 Gegen diese vorläufige Anordnung kann innerhalb eines Mo-

nats Widerspruch beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarz-
wald, Sitz: Freiburg eingelegt werden.

 (Hinweis: Anschrift der Gemeinsamen Dienststelle Flur-
neuordnung und Landentwicklung der Landratsämter 
Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen: Berliner Allee 
3a, 79114 Freiburg oder jede andere Stelle des Landratsamts 
Breisgau-Hochschwarzwald).

 Begründung:
 Das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Ba-

den-Württemberg (LGL) hat mit Beschluss vom 22.12.2020 die 
Flurbereinigung Breisach/Vogtsburg-Burkheim (IRP) nach § 87 
FlurbG angeordnet. Der Flurbereinigungsbeschluss ist unan-
fechtbar.

 Das für die Errichtung des Rückhalteraums Breisach/Burkheim 
erforderliche Land wird deshalb in der Flurbereinigung im für 
die Umsetzung des Unternehmens notwendigen Zeitraum be-
reitgestellt.

 Der Plan für das Vorhaben “Rückhalteraum Breisach/Burkheim“ 
wurde durch das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald am 
26.05.2020, Az. 430.1.12-691.17 IRP festgestellt.

 Der Planfeststellungsbeschluss ist unanfechtbar.

 Er enthält die Maßnahmen zur Umsetzung der Errichtung des 
Rückhalteraums Breisach/Burkheim. Zur Durchführung dieser 
Maßnahmen ist die Entziehung von Besitz und Nutzung im an-
geordneten Umfang zum genannten Zeitpunkt erforderlich.

 Die Festsetzung von Entschädigungen ist kein zwingender Be-
standteil der Besitzregelung. Sie erfolgt daher der Höhe nach 
zur Entflechtung der Regelungen durch eine eigenständige 
Festsetzung.

 
7. Vollziehungsanordnung
 Nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 

wird die sofortige Vollziehung der vorläufigen Anordnung an-
geordnet.

 Begründung:
 Die sofortige Vollziehung liegt wegen der unaufschiebba-

ren Baumaßnahmen im Interesse des Landes Baden-Würt-
temberg als Vorhabensträger und im öffentlichen Interesse, 
insbesondere aufgrund des Hochwasserschutzes für diverse 
Landkreise und Kommunen entlang des Rheins, die mit dem 
Rückhalteraum als Teil des Integrierten Rheinprogramms von 
zukünftigen Hochwässern entlastet werden.

 Der Planfeststellungsbeschluss für das Bauvorhaben „Rückhal-
teraum Breisach/Burkheim“ liegt mit Datum vom 26.05.2020 
vor und ist unanfechtbar.

 Die Unanfechtbarkeit und damit die Vollziehbarkeit des Plan-
feststellungsbeschlusses bliebe ohne Wirkung, wenn wegen 
fehlender Besitzzuweisung ein Baubeginn durch den Unter-
nehmensträger nicht möglich wäre. Denn die Möglichkeit ei-
ner Besitzeinweisung nach Enteignungsrecht wird in einem 
Flurbereinigungsverfahren durch die speziellere Vorschrift des 
§ 88 Nr.3 in Verbindung mit § 36 FlurbG verdrängt.

 Der Unternehmensträger würde dann schlechter gestellt als 
ohne Flurbereinigung, obwohl das Flurbereinigungsverfahren 
auch als Erleichterung für die Durchführung des Planfeststel-
lungsverfahrens gedacht ist.

 Die geplanten Baumaßnahmen richten sich nach einem Bau-
zeitenplan, dessen Einhaltung ohne die Besitzeinweisung 
gefährdet wäre und damit zu erheblichen Nachteilen für den 

Unternehmensträger führen würde. Die Realisierung der plan-
festgestellten Hochwasserschutzmaßnahme ist bereits aus den 
im Planfeststellungsbeschluss genannten Gründen dringlich.

 Die Baufirma wurde bereits mit der Herstellung der Druckanla-
gen beauftragt.

 
Hinweise
•  Die Besitzregelungskarten Nr. 1 und 2 sowie das Verzeichnis 

der in Anspruch genommenen Flächen (siehe Nr. 1) liegen ab 
sofort einen Monat lang zur Einsichtnahme für die Beteiligten 
in den Rathäusern in Vogtsburg (Bahnhofstraße 20, 79235 
Vogtsburg-Oberrotweil, Bauamt) und Breisach (Münsterplatz 1, 
79206 Breisach am Rhein, Bauamt) während der üblichen 
Sprechzeiten aus.

•  Zusätzlich kann der Beschluss mit Begründung, Karten und 
Verzeichnis auf der Internetseite des Landesamts für  
Geoinformation und Landentwicklung unter  
www.lgl-bw.de/4658 eingesehen werden. 

 
Freiburg, den 27.04.2023
gez. Faller, Leitender Fachbeamter

Festsetzung der Geldentschädigungen für  
Aufwuchs- und Nutzungsentschädigungen  
vom 27.04.2023
Mit der vorläufigen Anordnung 7 vom 27.04.2023 wurden Besitz und 
Nutzung von Grundstücken entzogen. Nachstehend werden nun die 
Entschädigungen, die den Betroffenen durch den vorübergehenden 
Entzug entstehen, festgesetzt.

1. Festsetzung der Geldentschädigungen
1.1 Aufwuchsentschädigung:
 In den Fällen, in denen nach der vorläufigen Anordnung 7 

vom 27.04.2023 eine Aufwuchsentschädigung zu zahlen 
ist, wird diese hiermit der Höhe nach festgesetzt.

1.2 Nutzungsentschädigung:
a)  Grundbetrag
 Als Grundbetrag wird für landwirtschaftlich ge-

nutzte Flächen sowohl bei selbstbewirtschafteten 
Eigentumsflächen als auch bei Pachtflächen (bis 
zum Ablauf der Pachtvereinbarung) der durch-
schnittliche Deckungsbeitrag festgesetzt. Ist nur ein 
Teil eines Grundstücks nach Ziffer 1 der vorläufigen 
Anordnung 7 entzogen, besteht Anspruch auf die 
Nutzungsentschädigung auch für die Restfläche, 
wenn die verbleibende Restfläche nicht weiter wirt-
schaftlich nutzbar ist. Soweit dies für die Behörde er-
kennbar ist, wurde dies bereits bei der Festsetzung 
berücksichtigt. Weitergehende Ansprüche sind mit 
entsprechender Begründung beim Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald – untere Flurbereini-
gungsbehörde - zu beantragen. Bei nicht bewirt-
schafteten, aber landwirtschaftlich nutzbaren Flä-
chen wird der durchschnittliche örtliche Pachtzins 
als Grundbetrag festgesetzt.

b)  Entschädigungsbeträge
 Folgende Grundentschädigungssätze werden fest-

gelegt:
•  Deckungsbeitrag Grünland 4,25 €/Ar und Jahr
•  durchschnittlicher Deckungsbeitrag 9,42 €/Ar 

und Jahr
•  ortsüblicher Pachtzins 2 €/Ar und Jahr.

 Über den vorgenannten Grundbetrag hinaus kann im 
Einzelfall eine höhere Nutzungsentschädigung verlangt 
werden, wenn ein höherer Deckungsbeitrag nachgewie-
sen wird, bei Inanspruchnahme einer Teilfläche die Rest-
fläche nicht mehr wirtschaftlich nutzbar ist oder infolge 
von An- oder Durchschneidungsschäden eine erhebliche 
Bewirtschaftungsbeeinträchtigung für die Restfläche be-
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steht oder sonstige besondere Umstände bestehen, die 
vom durchschnittlichen Deckungsbeitrag nicht erfasst 
werden. Dies ist mit entsprechender Begründung beim 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald- untere Flurbe-
reinigungsbehörde - zu beantragen.

1.3 Die Aufwuchs- und Nutzungsentschädigungen sind in 
Karten und zugehörigen Verzeichnissen enthalten, die 
Bestandteil dieses Beschlusses sind – Anlage 1.

2.  Auszahlung
 Die festgesetzten Entschädigungsbeträge werden zu Martini ei-

nes jeden Jahres über die Teilnehmergemeinschaft ausbezahlt. 
Sie können gegen Beiträge (§ 19 FlurbG) verrechnet werden.

3. Rechtsbehelfsbelehrung
 Die Festsetzung der Höhe der Geldentschädigung nach Ziffer 

1 kann durch Antrag auf gerichtliche Entscheidung angefoch-
ten werden. Über den Antrag entscheidet das Landgericht 
Karlsruhe, Kammer für Baulandsachen. Der Antrag ist binnen 
sechs Wochen seit der Bekanntmachung beim Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald, Sitz: Freiburg einzureichen.

 (Hinweis: Anschrift der gemeinsamen Dienststelle Flurneuord-
nung der Landratsämter Breisgau-Hochschwarzwald und Em-
mendingen: Berliner Allee 3a, 79114 Freiburg oder jede andere 
Stelle des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald).

 
Hinweise
Karten und Verzeichnisse nach Nr. 1 liegen ab sofort einen Monat 
lang zur Einsichtnahme für die Beteiligten im Rathaus in Vogtsburg 
(Bahnhofstraße 20, 79235 Vogtsburg-Oberrotweil, Bauamt) und im 
Rathaus in Breisach (Münsterplatz 1, 79206 Breisach am Rhein, Bau-
amt) während der üblichen Sprechzeiten aus.

Zusätzlich kann der Beschluss mit Begründung und Karten auf der 
Internetseite des Landesamts für Geoinformation und Landentwick-
lung unter www.lgl-bw.de/4658 eingesehen werden.

Bei einem Antrag auf gerichtliche Entscheidung muss der Antrag 
die Festsetzung bezeichnen, gegen die er sich richtet. Weiter soll er 
einen bestimmten Antrag und eine Begründung enthalten. Anwalts-
pflicht besteht noch nicht für den beim Landratsamt einzureichen-
den Antrag, aber für das Verfahren vor dem Landgericht.
 
Freiburg, 27.04.2023
gez. Faller, Leitender Fachbeamter

Die Verbreitung der Tigermücke nimmt auch  
im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
merklich zu 

Seit einigen Jahren hat sich die Tigermücke in der Region angesie-
delt, sowohl in der Stadt Freiburg als auch vermehrt in Gemeinden 
des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald. Diese Mücke ist nicht 
nur besonders lästig, sondern auch ein möglicher Überträger einiger 
tropischer Virus-Erkrankungen, wie des Denguefiebers und Chikun-
gunya-Infektionen.
Angesichts der jetzt steigenden Temperaturen sind die ersten Tiger-
mücken geschlüpft und werden sich ab Mai stark vermehren.

Über infizierte Reiserückkehrer könnte es dann zu einer Übertragung 
des Virus auf eine Tigermücke kommen. Zwar ist bislang ein solcher 
Fall in Deutschland noch nicht aufgetreten, könnte aber bei weiter 
steigenden Durchschnittstemperaturen durchaus geschehen. Des-
halb sollte die Ausbreitung der Tigermücke gehemmt werden, um 
das Risiko so klein wie möglich zu halten. 

Das Gesundheitsamt des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald 
appelliert deshalb an alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, 
dies zu unterstützen. Die Tigermücke verwendet kleinste Wasse-
ransammlungen, wie zum Beispiel Blumenuntersetzer, Gießkannen 
oder Regentonnen als Brutstätten. 

Deshalb sollten diese regelmäßig entleert und gereinigt und die Re-
gentonnen abdeckt werden. Sollten in einem Wohngebiet bislang 
noch nicht aufgetreten sein, aber verdächtige Mücken gesichtet 
werden, sollten sich die Menschen umgehend an die jeweiligen An-
sprechpartner in den Gemeinden wenden. 

Bei einer Rückkehr von Reisen aus tropischen Gebieten sollte in den 
Sommermonaten Mückenschutz verwendet werden, da Tigermü-
cken tag- und nachtaktiv sind. Reiserückkehrer sollten beim Auftre-
ten von Symptomen einer Infektion unbedingt umgehend einen 
Arzt aufsuchen. Bei einem Denguefieber beispielsweise können ne-
ben Fieber auch weitere, unterschiedlich stark ausgeprägte Sympto-
me auftreten wie Bauchschmerzen, Erbrechen oder Blutungen. Bei 
Chikungunya-Infektionen stehen Gelenkschmerzen im Vordergrund.
 

„Photovoltaik - Vertiefung“ 
Online-Seminar am 23. Mai  
Am 23. Mai setzt sich um 16:30 Uhr die Reihe von Online-Semina-
ren des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald zum Thema 
Photovoltaik fort. Dieses Mal geht es um das Thema: „Photovoltaik 
- Vertiefung“. Nils Stannik, Photovoltaikberater beim Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald, führt durch das kostenlose Seminar. 

Bei der erfolgreichen Reihe des Landratsamtes zu Themen rund um 
die Photovoltaik geht es um zentrale Fragen wie zum Beispiel: Wie 
funktioniert eigentlich eine Photovoltaik-Anlage, ist mein Dach ge-
eignet oder wie kann ich die Wirtschaftlichkeit eine Anlage selber 
rechnen? Weitere Seminare, die nochmals gesondert angekündigt 
werden, drehen sich dann unter anderem um Balkon-PV, Batterien 
und Speichersysteme. 

Eine Anmeldung ist erforderlich unter https://eveeno.com/lk-
bh-pv-webinare. Die Themen der einzelnen Webinare und weitere 
Informationen zu Photovoltaik finden sich im Internet unter www.
lkbh.de/pv.

 LANDWIRTSCHAFT

Wildtierschutz bei der Frühjahrsmahd 

Rehkitzrettung und Jäger unterstützen Landwirte 
Markgräflerland (gaa).In Kürze beginn die Frühjahrsmahd – gleich-
zeitig haben die Wildtiere in Wiesen und Feldern ihren Nachwuchs 
abgelegt. Um Rehkitze, Feldhasen und Bodenbrüter vor dem Mäh-
tod zu schützen, bietet die Jägervereinigung Markgräflerland für die 
Landwirte in der Region die „Rehkitzrettung“ an.
 
Rechtzeitige Anmeldung 
Landwirte werden gebeten, den Mähtermin mindestens 24 Stunden 
vor Beginn beim zuständigen Jagdpächter oder bei Paul Schmid 
(0171-9377932) anzumelden. Dieser koordiniert dann zusammen 
mit der Jägervereinigung Markgräflerland e.V. den Einsatz eines 
Drohnenteams. Die Fläche wird noch vor Sonnenaufgang abgeflo-
gen – die Wärmebildkamera der Drohne entdeckt erfasst Kitze und 
auch andere Jungtiere, die dann sicher aus der Fläche entfernt wer-
den können. Zum Drohneneinsatz braucht es die Zustimmung des 
Jagdpächters sowie die Flurstücknummer zum Programmieren der 
Drohne. Nach Absuchen der Fläche muss unverzüglich gemäht wer-
den, bevor die geretteten Kitze selbständig wieder ins Feld zurück-
gehen.

  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!
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ANGELSPORTVEREIN BREMGARTEN FREIWILLIGE FEUERWEHR

FFW - ABTEILUNG HARTHEIM

 VEREINSNACHRICHTEN

DRK HARTHEIM

Erste Hilfe Kurse in Hartheim!  
Ab diesem Jahr finden auch Erste Hilfe – Kurse in Hartheim 
statt!

Themen und Anwendungen • Eigenschutz und Absichern 
von Unfällen • Helfen bei Unfällen • Lebensrettende Sofort-
maßnahmen • Wundversorgung • Umgang mit Gelenkver-
letzungen und Knochenbrüchen • Verbrennungen, Hitze-/
Kälteschäden • Verätzungen • Vergiftungen • lebensrettende 
Sofortmaßnahmen wie stabile Seitenlage und Wiederbele-
bung • zahlreiche praktische Übungsmöglichkeiten "Richtig 
helfen können – ein gutes Gefühl!"

Dieser Lehrgang liefert die Handlungssicherheit in Erster Hil-
fe bei nahezu jedem Notfall in Freizeit und Beruf.

Termin: Samstag, den 24.06.2023  
von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr  

im Feuerwehrgerätehaus Hartheim am Rhein 
– An der Ries 1 

Anmeldungen unter: https://www.drk-freiburg.de/kurse/ers-
te-hilfe-kurse/rotkreuzkurs-erste-hilfe.html

MUSIKVEREIN FELDKIRCH

Der Mai ist gekommen!
Am Maifeiertag ist der Musikverein Feldkirch wieder traditionell mit 
Marschmusik durch das Dorf gezogen und haben den Menschen in 
Feldkirch den Beginn des Monats Mai verkündet. Ein großes Danke-
schön gilt all denjenigen, bei denen die Musikerinnen und Musiker 
zu Stationen einkehren durften:

• Ortsvorsteherin 
 Antoinette Faller

• Ehrenvorsitzender  
Karlheinz Kleint

• Familie Kratt
• DJK Feldkirch
• Bohrerhof
• Café Müller

Der Musikverein Feldkirch beim Maibaumstellen der DJK Feldkirch am 
Sportplatz Foto:  Roman Wick 

Bilder von diesem Tag können Sie in der Fotogalerie auf der Webseite 
des Musikverein Feldkirch betrachten: 
www.musikverein-feldkirch.de
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RHEINGEISTER

Einladung zur Generalversammlung 
Zur diesjährigen Generalversammlung am 

Freitag, den 12.05.2023 um 18:33 Uhr im Gasthaus Kling

laden die Rheingeister Hartheim alle Mitglieder, Freunde und Gön-
ner  des Vereins recht herzlich ein.

Tagesordnung: 
1. Eröff nung und Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Totengedenken
3. Tätigkeitsbericht der Schriftführerin 
4. Tätigkeitsbericht des Kassierers
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Bestellung eines Wahlleiters 
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Neuwahl der Vorstandschaft
9. Wünsche, Anträge und Sonstiges

Anträge zur Generalversammlung müssen 3 Tage vor der Versamm-
lung schriftlich beim 1. Vorstand vorliegen.  Über eine zahlreiche Teil-
nahme würden wir uns freuen. 

Mit freundlichen Grüßen
Rheingeister Hartheim e.V.
gez. Milan Schulz
1. Vorsitzender

Ortsverband Hartheim
SOZIALVERBAND VDK

Erfolgreicher VdK-Sozialrechtsschutz seit Jahrzehnten 
15,5 Millionen Euro an Nachzahlungen erstritten die hauptamtlichen 
VdK-Juristen im Jahr 2022 allein in Baden-Württemberg. Der VdK-So-
zialrechtsschutz gehört seit den Anfängen des Sozialverbands Mit-
te/Ende der 1940er-Jahre zu den ganz wesentlichen Mitgliederser-
viceleistungen. Im Südwesten wird diese zentrale Dienstleistung 
durch die 65 Juristinnen und Juristen der gemeinnützigen VdK So-
zialrechtsschutz gGmbH BadenWürttemberg erbracht. Sie beraten 
und vertreten die Mitglieder in allen Bereichen des umfangreichen 
Sozialrechts, beispielsweise bei Streitfällen um den Grad der Behin-
derung oder den Pfl egegrad, um das Krankengeld, die Erwerbsmin-
derungsrente oder um die Anerkennung einer Berufskrankheit oder 
eines Wegeunfalls. Dieses VdK-Expertenteam steht den Ratsuchen-
den in landesweit 35 Beratungsstellen von „A“ wie Aalen bis „W“ wie 
Waldshut-Tiengen zur Verfügung. Die Kontaktdaten fi nden sich un-
ter www.vdk-bw.de (Rubrik Beratungsstellen).

SPORTVEREIN HARTHEIM-BREMGARTEN e.V.

Sportfl ächenverkauf SV Hartheim-Bremgarten
Liebe Mitglieder, liebe Unterstützer, liebe Einwohner unserer Ge-
samtgemeinde Hartheim am Rhein,  

die Gesamtsanierung des Sportgeländes in Hartheim nimmt immer 
weiter Formen an. Derzeit läuft der Innenausbau des Untergeschos-
ses mit hoher Schlagzahl. Gewerke wie Elektro, Trockenbau, Fenster 
und Türen, letzte Mauererarbeiten werden teils komplett in Eigen-
leistung erbracht und stehen aktuell bei jedem Arbeitseinsatz an 
erster Stelle.  

Stand heute haben 81 Mitglieder des Vereins bereits mehrere Eigen-
leistungsstunden an unserem neuen Sportgelände erbracht. Insge-
samt bringen wir es auf knapp über 2800 Stunden. Jeden Samstag 
ab 8:00 Uhr arbeiten wir gemeinsam an der Fertigstellung des ge-
samten Geländes und freuen uns über jede Unterstützung, die wir 
erhalten. 

Trotz der vielen Stunden und der vielen Arbeiten, die wir in Eigen-
leistung erledigen, sind wir jedoch auch auf fi nanzielle Unterstüt-
zung angewiesen. Aus diesem Grund haben wir begonnen unseren 
Hauptplatz virtuell zu vermarkten. Dieser wurde nun in mehrere 
hundert Zellen aufgeteilt, bereits ab 75€ können Sie sich Ihr eigenen 
virtuelles Stück Rasen sichern und uns dabei unterstützen unser gro-
ßes Projekt weiter voranzutreiben.  

Über unsere Homepage oder unter www.svh-b.fussball-kunstrasen.
de gelangen Sie zum Parzellenverkauf. Alles weitere wird dort genau 
erklärt. Sollten Fragen entstehen, können Sie sich zu jederzeit an un-
seren Schriftführer Daniel Heß wenden. 

Daniel Heß • Email: presse@svh-b.com
Tel.: 0151-61435865 (ab 17:00 Uhr)

Am Ende der Umbauarbeiten wird eine große Spendertafel in un-
serem neuen Clubheim montiert, als Andenken an all die, die uns 
sowohl fi nanziell als auch mit Ihren erbrachten Stunden unterstützt 
haben.

TENNISCLUB
Der kleine gelbe Ball rollt wieder 
Die Sommerrunde des Badischen Tennisverbandes (BTV) hat begon-
nen. Die ersten Spiele haben die letzte Woche stattgefunden.
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Hier die ersten Ergebnisse:

Mannschaft Ergebnis Tab.-
Rang

Ladies Ü 55 TC Hartheim
 - TC Umkirch 2:2 3

Herren 65 TC Hartheim
- SG Haltingen/TC Binzen 1:5 7

Herren 60 TC Karsau
- TC Hartheim 6:3 5

Damen 40 TC Hartheim
- TV Karlsruhe 3:6 5

Herren 40 TC Hartheim
- TF Münstertal 2:7 5

Herren TC Schönberg 4
- TC Hartheim 7:2 5

Damen TSG Opf./Hartheim
- TSG Neuenburg/Bad Bellingen 8:1 1

U15w
TSG TC Schallstadt-Wolfenweiler/
TC Mengen
- TSG TC Hartheim/TC Ehrenkirchen

6:0 7

Auf unserer Anlage fi nden folgende Verbandsspiele statt:
Samstag, 13.05.2023  
9:30 Uhr Herren 60 TC Hartheim - TC Mengen

Sonntag, 14.05.2023  
9:30 Uhr Ladies Ü55 TC Hartheim - TC Lörrach

Mittwoch, 17.05.2023  
14:00 Uhr Herren 65 D TC Hartheim - TC Eschbach

Samstag, 20.05.2023  
9:30 Uhr U15w TSG TC Hartheim/TC Ehrenkirchen - TSG TC 

Kaiserstuhl Bötzingen/ TC Wasenweiler
Viel Erfolg!

SALMEN-VEREIN

Philipp Weber: 
KI-Künstliche Idioten
Samstag, 20. Mai 2023
Gestern ist das Heute von 
morgen, richtig. Aber 
wie schnell ist heute das 
Morgen von gestern? 
Der Mensch rast in die 
Zukunft: Digitalisierung, 
Gentechnik, Künstliche In-
telligenz! Doch statt nach 
vorne zu blicken, starren 
alle auf ihr Smartphone. 
Der Homo digitalis stolpert 
so gebückt ins nächste Mil-
lennium, dass er den auf-
rechten Gang bald wieder 
verlernt hat. Jahrelang hat 
die Stasi dem Onkel Heinz 
die Wohnung verwanzt und 
heute kauft er sich Alexa. Wird der Mensch durch Maschinen 
ersetzt – oder befreit? Kommt das „Ende der Arbeit“? Super, dann ha-
ben wir endlich Zeit für was Sinnvolles! Aber wann hätte der Mensch 
jemals was Sinnvolles gemacht, nur weil er dafür Zeit hat? Doch es 
gibt Hoff nung! Denn in der Zukunft wartet jemand auf Sie: Philipp 
Weber. Denn das wichtigste Rüstzeug für alles Kommende war, ist 
und wird immer sein: der Humor!

Eintritt 17 € auf www.salmen-hartheim.de oder an der Abendkasse.

KUNST + KULTUR

Stöbertag 2023
Am 11.6.23 fi ndet wieder der beliebte Hartheimer Verschenkemarkt 
in allen drei Ortsteilen Hartheims statt. Anmeldung und Organisa-
tion liegen in den Händen von Frau Heussner, Tel. 2977 und Frau 
Antoinette Faller, Tel.15591. Wer etwas abzugeben hat, muss sich 
anmelden, damit eine gute Werbung möglich ist. Die Anmeldung 
ist kostenlos und der jeweilige Standplatz wird in der jeweiligen 
Wohnstraße sein.

HHaarrtthheeiimmeerr

SSttööbbeerrttaagg
VVeerrsscchheennkkee--

mmaarrkktt
So. 11. Juni

11°°-17°° Uhr

verschenken

stöbern Sie

mitnehmen

bewahren

wertschätzen

in

Straßen

und

Gassen

Hartheims

 KIRCHLICHE NACHRICHTEN

SEELSORGEEINHEIT
Bad Krozingen - Hartheim

GOTTESDIENSTE
Donnerstag, 11. Mai
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr   Rosenkranz

Freitag, 12. Mai
St. Stephan, Bremgarten
18:30 Uhr   Rosenkranz
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr   Rosenkranz und Gebet um geistliche Berufe

Samstag, 13. Mai
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr   Rosenkranz
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St. Peter u. Paul, Hartheim
13:00 Uhr Trauung (Diakon M. Rieß) des Brautpaares Simone Nie-

deregger und Michael Wolf
 
Sonntag, 14. Mai, 6. Sonntag der Osterzeit
St. Stephan, Bremgarten
18:30 Uhr Maiandacht (GD)
St. Martin, Feldkirch
10:30 Uhr Eucharistiefeier (PG)
  Wir beten für Paul Rinderle, Eltern u. Geschwister
18:30 Uhr Maiandacht (GE)
St. Peter u. Paul, Hartheim
18:30 Uhr Rosenkranz
  anschl. Friedensgebet
 
Montag, 15. Mai
St. Stephan, Bremgarten
18:30 Uhr   Rosenkranz
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr   Rosenkranz
St. Peter u. Paul, Hartheim
18:30 Uhr   Rosenkranz
 
Dienstag, 16. Mai
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr   Eucharistiefeier (GE)
 
Mittwoch, 17. Mai
St. Stephan, Bremgarten
18:30 Uhr   Eucharistiefeier (GE)
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr   Rosenkranz
St. Peter u. Paul, Hartheim
18:30 Uhr   Rosenkranz
 
Donnerstag, 18. Mai, Christi Himmelfahrt
St. Martin, Feldkirch
09:30 Uhr Eucharistiefeier mit Flurprozession mitgest. vom Kir-

chenchor (GE)
   4 Stationen – 1. Kreuz Neugasse, 2. Martel, Tunslerweg, 

3. Kreuz am Pfarrgarten, 4. und Abschluss Kirchplatz 
mit Segnung des neu renovierten Kreuzes.

18:30 Uhr Rosenkranz
 
Freitag, 19. Mai
St. Stephan, Bremgarten
18:30 Uhr   Rosenkranz
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr   Rosenkranz und Gebet um geistliche Berufe
 
Samstag, 20. Mai
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr Rosenkranz
St. Peter u. Paul, Hartheim
18:30 Uhr Eucharistiefeier (GD)
  Wir beten für Josef u. Katharina Haas geb. Birkenmeier 

(JTSt)
 
Sonntag, 21. Mai, 7. Sonntag der Osterzeit
St. Stephan, Bremgarten
19:00 Uhr   Eucharistiefeier (PG)
St. Martin, Feldkirch
18:30 Uhr   Maiandacht
St. Peter u. Paul, Hartheim
18:30 Uhr   Rosenkranz anschl. Friedensgebet
 
Sakramente
Sakrament der Taufe
Die Vorbereitung auf die Taufe geschieht in zwei Schritten:
Zunächst besuchen Sie die Taufvorbereitung; danach erfolgt das 
persönliche Gespräch mit dem Taufspender.
Die nächsten Taufseminare finden samstags von 10:00 - 12:30 Uhr 
im Albaneum Bad Krozingen (Joseph-Vomstein-Str. 6) statt:
• 03. Juni • 05. August

Nähere Informationen erhalten Sie in den Büros der Seelsorgeein-
heit. Bitte bringen Sie zur Anmeldung der Taufe die Geburtsurkunde 
des Täuflings mit.

Sakrament der Buße
Beichtgelegenheit
• freitags  17:30 Uhr St. Alban Bad Krozingen

Redaktionsschluss für den nächsten Gottesdienstanzeiger
Mittwoch, 17.05.2023
Die nächste Ausgabe umfasst den Zeitraum vom 27.05.- 25.06.2023
Alle weiteren Informationen in unserem Pfarrbrief und unter www.
kath-bk-ha.de
 
KONTAKTDATEN
Pastorale Mitarbeiter
Dekan Gerhard Disch (GD)  07633 / 908949-0  
g.disch@kath-bk-ha.de
Vikar Ghislain Eklou (GE)  07633 / 9232944  
g.eklou@kath-bk-ha.de
Gem.Ref. Ulrike Dondrup (DU) 07633 / 908949-17  
u.dondrup@kath-bk-ha.de
Past.Ref. Bernhard Huber (BH) 07633 / 92310-40    
b.huber@kath-dbn.de
Past.Ref. Georg Klingele (GK)  07633 / 908949-19  
g.klingele@kath-bk-ha.de
Past.Ass. Olivia Costanzo (OC) 07633 / 908949 18  
o.costanzo@kath-bk-ha.de
 
Sekretariat der Seelsorgeeinheit Bad Krozingen-Hartheim:
Email: sekretariat@kath-bk-ha.de
Homepage: www.kath-bk-ha.de
 
Büro Hartheim, Kirchstr. 1, 79258 Hartheim 
Telefon 07633/94 88 40 
Öffnungszeiten:
Montag  16:00 – 17:00 Uhr
 
Büro Bad Krozingen, Basler Str. 26, 79189 Bad Krozingen
Telefon 07633 / 908949-0
Öffnungszeiten:
Montag  09:00 – 11:00 Uhr
Dienstag  09:00 – 11:00 Uhr
Donnerstag 16:00 – 17:00 Uhr
Freitag  09:00 – 11:00 Uhr

EVANG. KIRCHENGEMEINDE
Hartheim, Feldkirch, Bremgarten

Gottesdienste und Veranstaltungen  
Sonntag 14.05.2023
10.00 Uhr Gottesdienst in Mengen (Pfarrer i. R. Burkhard Jäckh)
 
Donnerstag 18.05.2023 (Christi Himmelfahrt)
11.00 Uhr Gemeinsames Tauffest in Bad Krozingen am Neuma-

gen
 
Sonntag 21.05.2023
10.00 Uhr Gottesdienst in Hartheim (Pfarrer Bösenecker)
 
Sonntag 28.05.2023 (Pfingstsonntag)
10.00 Uhr Gottesdienst in Mengen (Pfarrer Bösenecker)
 
Christi Himmelfahrt 18.05.2022 in Bad Krozingen
Wir freuen uns in diesem Jahr zu einem gemeinsamen Gottes-
dienst mit Tauffest mit den Kirchengemeinden Wolfenweiler/ 
Ebringen/ Pfaffenweiler/ Schallstadt, Ehrenkirchen-Bollschweil und 
Bad Krozingen in Bad Krozingen am Neumagen einladen zu können!
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Rückblick zur Konfirmation 2023
Bei wunderschönem Sommerwetter fand am vergangenen Sonntag, 
30.04.2023, der diesjährige Konfirmationsgottesdienst in der Mar-
tinskirche in Mengen statt.
Wir möchten uns ganz herzlich beim Musikverein Mengen, unse-
rem Organisten Reinhold Raetz, der Fotografin Frau Lücke, Jürgen 
Strohmeier für den wunderschönen Blumenschmuck, allen Eltern 
der Konfirmierten und allen Mitwirkenden für Ihre Unterstützung 
bedanken!

Friedens-Läuten der Kirchenglocken für die Ukraine
Der Ukraine-Krieg ist leider noch immer Realität...
Deshalb werden wir uns weiterhin mit unseren liebevollen, unter-
stützenden Gedanken während dem Läuten der Kirchenglocken am 
Samstag um 18.00 Uhr gedanklich „zusammenfinden“ ... und hoffen 
so einen klitzekleinen Beitrag zum Wiederfinden der Menschlichkeit 
leisten zu können ... 
 
Krabbelgruppe Hartheim
für Kleinkinder bis etwa 3 Jahren und Bezugsperson
Mittwochs, 9:30 – 11 Uhr im Martin-Luther-Haus (Hausener Straße 
22 in Hartheim)!
... gemeinsam spielen, Spaß haben, austauschen, ...
Ansprechpartnerin: Mara Hollenweger Tel. 0176/83585474 
 
Bücherzimmer
Das Bücherzimmer im Pfarrhaus in Mengen hat jeden Freitag von 
15.00-18.00 Uhr geöffnet!
Kommen Sie und nehmen Sie Bücher mit, vollkommen kostenlos 
und unverbindlich!
Gerne können Sie noch einen Kaffee und Kuchen dazu genießen.
Oder bringen Sie uns gut erhaltene Bücher mit, welche wir dann wei-
tergeben können.
Das Bücherzimmer-Team freut sich auf zahlreichen Besuch!
 
Pfarramtssekretariat
mittwochs und freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
 
Evangelische Kirchengemeinde Mengen-Hartheim
Hauptstraße 42, 79227 Schallstadt-Mengen
Tel.  07664/2476 Fax. 07664/2521
https://ekbh.de/gemeinden/mengen-hartheim
mengen@kbz.ekiba.de
 
Es grüßt Sie herzlichst Ihr
Pfarrer Jobst Bösenecker

ren. In Kombination mit anderen Zeiten können sie sich positiv aus-
wirken. Vorrangig dienen die Berücksichtigungszeiten dazu, eventu-
elle Lücken im Versicherungsverlauf zu schließen.

Ein Plus für arbeitende Eltern
Wer Kinder erzieht und arbeiten geht, sammelt doppelt Punkte: Die 
Kindererziehungszeiten werden zusätzlich zu dem angerechnet, 
was die arbeitenden Eltern über die monatlichen Rentenbeiträge 
bekommen. Das gilt bis zu Beitragsbemessungsgrenze.

Antrag bequem online stellen
Sowohl Kindererziehungs- als auch Berücksichtigungszeiten werden 
im Versicherungskonto nur auf Antrag gespeichert. Im Rahmen einer 
Kontenklärung geht das kinderleicht. Den Antrag können Eltern on-
line bequem von zu Hause über den eService der DRV stellen: www.
eservice-drv.de. Auch gemeinsame Erklärungen können dort abge-
ben werden.

Weitere Informationen enthält die Broschüre »Kindererziehung – Ihr 
Plus für die Rente«. Sie kann im Internet unter www.deutsche-ren-
tenversicherung-bw.de heruntergeladen oder kostenlos unter der 
Telefonnummer 0721 825-23888 beziehungsweise per E-Mail an 
presse@drv-bw.de bestellt werden.

 INTERESSANTES UND WISSENSWERTES

DIE DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG INFORMIERT

Lediglich Notdienst am Brückentag
Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg (DRV 
BW) bietet am 19. Mai 2023, Brückentag nach Christi Himmel-
fahrt, in sämtlichen Dienststellen lediglich einen Notdienst an. 
Grund hierfür ist der bestehende Personalmangel. Bereits verein-
barte Beratungstermine werden selbstverständlich durchgeführt.

Die DRV BW bittet um Verständnis, dass den Kundinnen und Kun-
den erst ab Montag, den 22. Mai 2023, der gewohnte Service wie-
der zur Verfügung steht.

Kindererziehung erhöht die Rente
Kinder zu erziehen kostet Zeit – oft auch Arbeitszeit. Die gesetz-
liche Rentenversicherung gleicht einige Nachteile wieder aus, 
denn die Zeiten der Kindererziehung bekommen Betroffene 
unter bestimmten Voraussetzungen angerechnet. Was dahinter 
steckt und wie man die Anrechnung beantragt, darüber infor-
miert die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg.
Für die Erziehung eines Kindes werden bis zu drei Jahre als Beitrags-
zeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung gutgeschrieben, die 
sogenannten Kindererziehungszeiten. Hierbei handelt es sich um 
Pflichtbeitragszeiten, die sich später unmittelbar auf die Rentenhöhe 
auswirken. Für jedes Jahr Kindererziehungszeit erhöht sich die monat-
liche Bruttorente aktuell um 36,02 Euro (West) bzw. 35,52 Euro (Ost).

Später relevant: Kinderberücksichtigungszeit
Was viele nicht wissen: Neben den Kindererziehungszeiten werden 
auch Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung anerkannt. 
Sie beginnen nach dem Tag der Geburt und enden nach zehn Jah-

KONTAKTSTELLE FRAU UND BERUF

Ich gründe?! Einstiegs- und Orientierungsveranstaltung für 
Gründerinnen am 16. Mai
Am Start einer Gründung stehen viele Fragen im Raum. Es gilt zu 
überprüfen, ob die Idee für ein eigenes Business Grundlage der be-
ruflichen Möglichkeiten Existenz werden kann.  Und wie sehen die 
ersten Schritte aus? Wo gibt es Unterstützung? Um diese und wei-
tere Fragen zu beantworten, lädt die Kontaktstelle Frau und Beruf 
zu einer Veranstaltung am Dienstag, 16. Mai, von 14 bis 17 Uhr im 
Innenstadtrathaus, Rathausplatz 2-4 ein.

In einer kleinen Gruppe erhalten interessierte Gründerinnen Infor-
mationen zu den wesentlichen Grundlagen für eine erfolgreiche 
Selbständigkeit. Die Veranstaltung bietet außerdem Raum für Aus-
tausch und Vernetzung mit anderen Gründerinnen.
Die Zahl der Teilnehmerinnen ist begrenzt. Die Veranstaltung ist kos-
tenlos. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich:
https://eveeno.com/ich_gruende_mai_2023  
 

Kontaktstelle Frau und Beruf berät zu beruflichen Fragen am 17. 
Mai in Breisach 
Am Mittwoch, 17. Mai gibt es in Breisach persönliche Beratungster-
mine zu Fragen rund um berufliche Orientierung, Wiedereinstieg, 
Neuorientierung, Berufswahl, Aus- und Weiterbildung, Stellensuche 
und Bewerbung. 

Wenn Sie Interesse an einem Beratungstermin haben, können Sie 
sich gerne bei der Kontaktstelle Frau und Beruf unter folgendem 
Link anmelden: https://www.frauundberuf-bw.de/kontaktstel-
le-frau-und-beruf-freiburg/beratung-anfragen 

Die Beratungen finden zwischen 9.00 Uhr und 13.00 Uhr im im Ba-
denCampus Breisach, Bahnhofstr. 35a, statt.  

Die Beratung ist kostenlos, vertraulich und neutral.
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Gastfamilie gesucht!
Das Badische Rote Kreuz sucht ab 09.09.2023 eine Gastfamilie bzw. 
Einzelperson (mind. 3 Monate) für eine Freiwillige aus Mexiko (24 J.), 
die einjährigen Freiwilligendienst über das weltwärts-Programm im 
Kindergarten Bremgarten leistet. Die Gastgeber:in erhält eine mo-
natliche Aufwandsentschädigung. Informationen bei Natascha 
Rüb: natascha.rueb@drk-baden.de, Tel. 0761/88336-257, 
https://drk-baden-freiwilligendienste.de/gastfamilien 

DRK BADEN FREIWILLIGENDIENSTE

Weitere Informationen zum Angebot und zur Arbeit der Kontaktstel-
le Frau und Beruf finden Sie unter: unter https://www.frauundbe-
ruf-bw.de/kontaktstelle-frau-und-beruf-freiburg 
 
Trägerin der Kontaktstelle Frau und Beruf Freiburg – Südlicher 
Oberrhein ist die Stadt Freiburg. Das Angebot wird gefördert von 
den Landkreisen Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald, 
der IHK Südlicher Oberrhein, der FWTM und vom Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg im Rahmen 
des Landesprogramms der Kontaktstellen.
 

POLIZEIPRÄSIDIUM 
Ransomware ist Tor zur digitalen Erpressung
Internetkriminelle nutzen Verschlüsselungs-Trojaner, um Rechner 
zu sperren.

Verschlüsselt werden zumeist Dateien, die für das Opfer wichtig oder 
unwiederbringlich sind. Die Täter drohen damit, die Daten teilweise 
oder komplett zu löschen. Hierdurch soll der Leidensdruck beim Op-
fer und somit auch dessen Zahlungsbereitschaft erhöht werden. Ran-
somware wird häufig über Anhänge in Spam-E-Mails verbreitet.

So schützen Sie sich vor einer Infektion mit Ransomware
• Führen Sie regelmäßig Updates der Software und Betriebssysteme 

durch.
• Nutzen Sie aktuelle Anti-Viren-Software.
• Führen Sie regelmäßig Datenbackups Ihrer Daten vom Netzwerk 

auf getrennten Speichermedien (externe Festplatten) durch.
• Im Falle einer Infektion mit Ransomware finden Sie eine Zusam-

menstellung kostenfreier Entschlüsselungstools auf www.NoMo-
reRansom.org. Das Projekt wird von Europol-EC3 in Zusammenar-
beit mit behördlichen und privatwirtschaftlichen Partnern 
betrieben.

• Öffnen Sie keine Anhänge in E-Mails, die Ihnen von unbekannten 
Absendern zugeschickt wurden.

Grundsätzlich: Auch bei Ihnen bekannten Absendern sollten Sie 
Anhänge nicht ungeprüft öffnen. Schreiben Sie bei Zweifel den 
Absender an und erkundigen sich nach dem Anhang. Nutzen Sie 
hierfür nicht die Antwort-Funktion in der E-Mail.

Haben Sie weitere Fragen oder möchten Sie sich beraten lassen, so mel-
den Sie sich gerne über freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de.

Wir möchten, dass Sie sicher leben!
Ihr Polizeipräsidium Freiburg

wird pflegerisch von der Sozialstation Markgräflerland betreut. Die 
Bewohner/innen sind Selbstversorger, eine muntere Gemeinschaft, 
die gerne noch eigenständig und selbst aktiv ist. Die Präsenzkräfte 
sind für die Betreuung und das Gemeinschaftsleben im Alltag zu-
ständig und freuen sich auf neue, mobile Bewohner/innen.

In der Wohngruppe sind zwei Zimmer frei geworden, Bedingung 
ist mindestens Pflegegrad 2 und mobil zu sein.

Anfragen dürfen Sie gerne richten an Anna-Maria Fischedick, 
Wohngruppe am Ehebach, Hauptstraße 3, 79426 Buggingen, Tel.: 
07631/9329584

Stellenausschreibung der  
Gemeinde Bollschweil 

Bei der Gemeinde Bollschweil (ca. 2.300 Ew) im Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald ist ab sofort die Stelle der
 

Hauptamtsleitung (m/w/d)
unbefristet und in Vollzeit (100%), Besoldung bis A 13

 
mit einem Beamten (m/w/d) des gehobenen nichttechnischen Ver-
waltungsdienstes zu besetzen. 

Die detaillierte Stellenbeschreibung finden Sie auf unserer Home-
page www.bollschweil.de unter der Rubrik Aktuelles – Gemeinde-
nachrichten. 

Haben Sie Interesse? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit 
den üblichen Unterlagen bis zum 19.05.2023 an die Gemeinde Boll-
schweil, Hexentalstr.56, 79283 Bollschweil.

Bugginger Feierabendlauf
Dritter Lauf des beliebten Markgräfler Cup
Bereits zum fünften Mal richtet die Laufgruppe der Spielvereinigung 
09 Buggingen/Seefelden den Bugginger Feierabendlauf aus. Wie im-
mer findet er einen Tag vor Christi Himmelfahrt statt, in diesem Jahr 
am Mittwoch, dem 17. Mai 2023. Die 10 km lange Hauptstrecke ist 
Teil der Markgräfler Cup Serie. Die verkürzte 5 km-Strecke ist ideal 
für alle, es etwas entspannter angehen möchten. Beide Läufe führen 
über die hügeligen, meist asphaltierten Wege rund um Buggingen, 
Seefelden und Betberg. Beide Läufe beginnen um 19:15 Uhr, Start 
und Ziel sind am Clubheim der Spvgg 09 Buggingen/Seefelden, 
Pfauenstraße 14, 79426 Buggingen. Die jüngsten Läufer können sich 
beim Schülerlauf (2,2 km, Start um 18:15 Uhr) oder dem Bambinilauf 
(450 m, Start um 18:00 Uhr) mit Gleichaltrigen messen. Startnum-
mernausgabe ist von 17:00 bis 18:30 Uhr.

Anmeldungen bis Sonntag, 14.05.2023, 24:00 Uhr unter lg-buggin-
gen.de (Nachmeldungen sind nicht möglich). Den Streckenverlauf 
finden sie auf www.lg-buggingen.de/buggingen-feierabendlauf/
strecke/

Bereits ab 16:00 Uhr gibt es ein reichhaltiges Kuchenbuffet und Kaf-
fee. Auch während und nach dem Lauf ist für das leibliche Wohl bes-
tens gesorgt.

Ende
des 

redaktione� en Teils
 AUS DER NACHBARSCHAFT

Freie Plätze in der ambulant betreuten  
Wohngruppe in Buggingen 
In der betreuten Wohngruppe der Gemeinde Buggingen, die seit 
dem 1. Januar 2018 besteht, leben 12 Bewohner/innen in Einzelzim-
mern und dennoch in der Gemeinschaft. Die Wohngruppe ist anbie-
tergestützt durch das Evangelische Sozialwerk Müllheim e.V. und 
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ANNAHMESCHLUSS FÜR DAS NÄCHSTE GEMEINDEBLATT
FREITAG, 12. MAI 2023, 6 UHR

Zu spät eingereichte Beiträge werden nicht veröff entlicht!

GEMEINDEVERWALTUNG
Öff nungszeiten: Mo.-Fr. 8.00 -12.00 Uhr
 Di. 14.00 -18.30 Uhr
Fax-Nr.                                                          9105-33

-  Bürgermeister, Vorzimmer: 
 Frau López Dominguez 9105-0
-  Sekretariat/Hauptamt: Frau Knobel 9105-11
-  Sekretariat/Hauptamt: Frau Tiefmann 9105-34
-  Hauptamt: Herr Wirbel 9105-13
-  Ordnungsamt: Herr Waldmann 9105-12
-  Bauamt: Herr Linsenmeier 9105-14
- Bauamt Sekretariat: Frau Link    9105-29
-  Techn. Bereich: Herr Gassert 9105-21
-  Einwohnermeldeamt: Frau Laible 9105-15
- Standesamt: Frau Günther 9105-18
-  Grundbucheinsichtstelle: Frau Marquart 9105-24
- Rechnungsamt: Frau Hofert 9105-20 
- Wasserabrechnungen: Frau Schüler 9105-17 
- Gemeindekasse: Frau Ritzenthaler  9105-23 
- Rechnungsamt/Steueramt: Frau Hanke  9105-22 
- Rechnungsamt/Steueramt: Frau Hein  9105-16 

E-Mail: gemeinde@hartheim.de
Internet: www.hartheim.de

Bauhof: 101173
Bauhofl eitung: Bastian Weigl  
Wasserversorgung Björn Ade:  0171/125 1317
Notrufnummer:  0151/65474145

Forstverwaltung Hartheim
Revierleiter Torsten Stark  0761/21875126 
Email: torsten.stark@lkbh.de 

Ortsverwaltung Feldkirch
Ortsvorsteherin Antoinette Faller 07633/13537
Öff nungszeiten: 
Di, 16-19 Uhr und Fr, 9-12 Uhr
E-Mail: ortsverwaltung-feldkirch@hartheim.de 

Ortsverwaltung Bremgarten
Ortsvorsteher Daniel Kopf 07633/3618
Öff nungszeiten: Di, 16.00 - 18.00 Uhr
Mi: nur nach Terminvereinbarung von 17 Uhr - 18:30 Uhr
E-Mail: ortsverwaltung-bremgarten@hartheim.de

ALEMANNENSCHULE HARTHEIM
Sekretariat, Angela Zipfel:  07633/9105-50 
Krankmeldungen:    07633/9105-67 
Fax:    07633/9105-55 
http://www.alemannenschule-hartheim.de 
sekretariat@alemannenschule-hartheim.de

Betreuung an der Schule
Lern & Spiel-Gruppe / Kernzeitbetreuung: 91 05-64

Schulsozialarbeit, Nora Stenger 07633/9105-68
E-Mail: schulsozialarbeit@hartheim.de

GEMEINDEBÜCHEREI IN DER 
ALEMANNENSCHULE

Öff nungszeiten:  07633/9105-60
Dienstag   17.00 bis 19.00 Uhr
Mittwoch   09.00 bis 11.00 Uhr
Donnerstag   17.00 bis 18.00 Uhr
Samstag  10.00 bis 12.00 Uhr
In den Schulferien geschlossen!

KINDERGÄRTEN
Klötzle Hartheim, Leitung: Anita Zorn 150080
St. Martin, Feldkirch, Leitung: Gudrun Köhler 12321
Bremgarten, Leitung: Helene Baidin 8090111

KINDER- & JUGENDBÜRO/JUGENDHAUS
Emanuel Klöckner, Jugendreferent 07633/150081
Am Mühlebach 16 Mobil: 0151/50500309
E-Mail: jugendbuero@jugend-hartheim.de
Öff nungszeiten: Di. + Do. 15:00 - 19:00 Uhr
Fr. 15:00 - 18:00 & 20:00 - 22:00 Uhr

FEUERWEHR
Notruf 112
Feuerwehr Hartheim, Tobias Zehr  07633/150483
Abt. Hartheim, Dennis Ritzenthaler 07633/9204104
Abt. Feldkirch, Philipp Graff elder  01525 6180857
Abt. Bremgarten, Michael Schlageter  0175/4176120

POLIZEI
Notruf (Überfall, Verkehrsunfall) 110
Polizeiposten Bad Krozingen in der Zeit von 
07.30 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.30 Uhr 07633/93824-0
Fax-Nr.: 07633/93824-29

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST 
116 117

ZAHNÄRZTLICHE NOTRUFNUMMER
0180 3 222 555-40

TIERÄRZTLICHER NOTDIENST 
0761-72266 

UNFALLRETTUNGSDIENSTE UND
KRANKENTRANSPORTE

Krankentransporte  0761/19222 

Vergiftungs-Info-Zentrale  0761/19240

DEUTSCHES ROTES KREUZ
- Ortsverband Hartheim -
Silke Wasmer,  07633/101356
Bereitschaftsführer Marc Summer,  07661/908872
E-Mail: drk_hartheim@icloud.com 0163/8859046

HELFERKREIS
Hartheim - Feldkirch - Bremgarten
Leitung:
Ruth Suger, Hartheim  07633/8063245
Antoinette Faller, Feldkirch  07633/15591
Spendenkonto: Volksbank Brsg.-Süd eG,
IBAN: DE09 6806 1505 5040 1750 00

SOZIALES
Beratungsstelle Für Eltern,Kinder, Jugendliche
 0761/2187-2411

Blinden- und Sehbehindertenverein Südb. e.V.
Wölfl instr. 13, 79104 Freiburg 0761/36122
Fax: 0761/36123 • info@bsvsb.org • www.bsvsb.org

Caritasverband für den 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald e.V.
Am Alamannenfeld 14, 79189 Bad Krozingen 
Menü-Service „Essen auf Rädern“  07633/8404 

Einsatzleitung der Dorfhelferinnenstation
Karin Birk 07664-4058069
Karin.birk@familienwerk-soelden.de 0176-17612624

HOSPIZGRUPPE SÜDLICHER BREISGAU
Informationen erhalten Sie unter  0160/96842020

Pfl egestützpunkt Breisgau-Hochschwarzwald
Südlicher Breisgau  07633/8090856
Kirchstraße 9 – Litschgi-Passage, Bad Krozingen
Fax 07633/8090857
Info@pfl egestuetzpunkt-breisgau-hochschwarzwald.de

Psychosoziale Beratungs-und Behandlungsstelle
für Alkohol- und Drogenprobleme
des Badischen Landesverbandes
für Prävention und Rehabilitation e.V.  0761/156309-0
und Fax  0761/156309-99
E-mail: psb-freiburg@blv-suchthilfe.de

Sozialdienst kath. Frauen e.V.
www.skf-staufen-badkrozingen.de
Familien-/ Lebensberatung/ Schwangerenberatung
Lammplatz 3, Bad Krozingen  07633/8069093
E-Mail l.hans@skf-staufen.de

Sozialstation Südlicher Breisgau e.V.
Am Alamannenfeld 14, Bad Krozingen 07633/12219
Ambulanter Pfl egedienst Hauswirtschaftliche Versorgung
Vermittlung von Familienpfl egerinnen & Dorfhelferinnen
Abrechung mit allen Kranken- und Pfl egekassen

ABFALLBERATUNG
Öff nungszeiten Recyclinghof & Grünschnittannahme
Mittwoch (Winterzeit)      16-17 Uhr
Mittwoch (Sommerzeit)   16-18 Uhr
Samstag                                 10-12 Uhr
Abfallberatung, ALB 01802/254648
Müllgebühren: Frau Kunzelmann 0761/2187-8817

SPERRHOTLINE
Personalausweis: 0180/1-33-33-33
Kredit- EC-Karten 116116

STÖRUNGSSTELLE
Energieversorgung badenova AG & Co. KG
Stördienst Gasversorgung    0800 2 767 767 
Kundenservice    0800 2 83 84 85

Strom
Energiedienst Netze GmbH 07623/ 92-1800
Fax 07623/ 92-511809
Störungsnummer: Tel. 07623/ 92-1818
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RAYA  W I R D  I M M E R  
N O C H  V E R M I S ST

Unsere geliebte Katze Raya ist am 6. April spurlos 
verschwunden (Verlustort: Feldkirch Ortsmitte).  
Sie ist auffällig gezeichnet (rehbraun gepunktet, 
gelbe Augen), kastriert, gechipt und benötigt 
spezielles Futter und Medikamente. Es besteht 
die Möglichkeit, dass jemand sie mitgenommen 
hat, weil er dachte Raya sei herrenlos. Doch das 
stimmt nicht, denn Raya hat ein liebevolles Zu-
hause und eine traurige Katzenschwester, die auf 
sie wartet. 
Wir möchten denjenigen bitten, der Raya bei sich 
hat, sich über TASSO (Tel. 06190/937300, Such-
dienst-Nr.: S2763563) bei uns zu melden und ein 
Herz zu haben. Raya ist für uns ein Familienmit-
glied und wir vermissen sie sehr. Bitte helfen Sie 
uns, sie wieder nachhause zu bringen. 

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Suche eine Garage 
in Feldkirch zur Miete  •  Tel. 01737 564 608

www.primo-stockach.de

Gemeinschaftswerbung macht erfolgreich!

PERFEKTER AUSBLICK 
FÜR IHRE WERBUNG!
Wir beraten Sie gerne persönlich.

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de



WICHTIGE INFORMATION

Vorgezogener Anzeigenschluss in KW 20!
BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 20 erscheinen?
Dann buchen Sie einen Tag früher!

Aufgrund von Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 18. Mai 2023  
ändert sich der Anzeigenschluss wie folgt:
Anzeigenschluss Montag    Freitag in der Vorwoche 9 Uhr
Anzeigenschluss Dienstag    Montag 9 Uhr
Anzeigenschluss Mittwoch    Dienstag 9 Uhr

Bei Kombinationen, Landkreisen und Wirtschaftsräumen muss  
Ihre Anzeige für KW 20 spätestens am Freitag, 12.05.2023  
im Verlag eingehen.

0 77 71 93 17-11
anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

Obacht, bitte lesen!
Auch Kleinigkeiten können Ihren Geldbeutel deutlich auffrischen!  

Suche u. kaufe Möbel, Porzellan, Bleikristall,
Schnitzereien, Bilder, Teppiche, Zinn, Handtaschen, Abendkleider, 

Trachten, Uhren, Tafelsilber, Schmuck und andere Nachlässe.
Pelzmäntel und Pelzjacken ab 500,00 bis 3.000,00 Euro.

Lammfell - Lederjacken.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf, Tel. 0781 47 44 71 50
Familie Pauluna

Einladung zum Vatertagshock 2023
Vatertag mit der „Kleinen Auszeit“ auf dem Parkplatz 

beim Clubheim Feldkirch am 18.05.2023 ab 12:00 Uhr. 
-Grillwurst & Getränke am Nachmittag: Kaffee & Kuchen 

Auf euer Kommen freuen wir uns! 
www.kleine-auszeit-mobil.de


